
NEGATIVZINSEN IN DER REALITÄT
Das Thema Negativzinsen – bisher faktisch nur für große Marktteilnehmer relevant –  
erreicht jetzt auch den Mittelstand.  Immer mehr Banken führen aktuell  Negativzinsen 
für Bankguthaben ein. Diese Tatsache ist eine Zäsur, die unser Verständnis von Geld in 
vielen Bereichen auf den Kopf stellen wird.

Die einfache Grundannahme, dass Zinsen das Entgelt für die Hingabe von Geld sind,  
gilt nicht mehr. Ob man sich nun der Kritik an der Zinspolitik der EU anschließt oder 
nicht: es ist damit zu rechnen, dass sich daran in absehbarer Zeit nichts ändern wird.  
Wir werden also lernen müssen, mit dieser ungewohnten Situation zu leben, auch wenn 
die Folgen im Detail noch gar nicht abzuschätzen sind.

Das klassische Sparen scheint jedenfalls ausgedient zu haben. In den übrigen Bereichen –  
ob Immobilien, Aktien oder Kryptowährungen – steigt das Risiko von Blasenbildungen. 
Der Einsatz ist hoch in diesem „Spiel“, und wie es ausgeht, weiß wohl niemand genau.

Man darf auf die weiteren Entwicklungen gespannt sein …
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Kurz vor den Nationalratswahlen wurde 
im Parlament noch das Steuerreformge-
setz 2020 beschlossen. Darin sind einige 
Maßnahmen enthalten, die Unternehmer 
betreffen und die ab 2020 wirksam wer-
den.

Hier ein erster Überblick:

1. Kleinstunternehmer-
pauschalierung

Für Unternehmer, deren Umsatz nicht 
mehr als EUR 35.000,00 pro Jahr aus-
macht, wurde eine neue Form der Aus-
gabenpauschalierung eingeführt. Im 
Rahmen der Gewinnermittlung dürfen 
20 % der Einnahmen (Dienstleistungs-
betriebe) oder 45 % der Einnahmen 
(übrige Betriebe) pauschal als Ausgabe 
abgesetzt werden.

Zusätzlich können bezahlte Sozialver-
sicherungsbeiträge abgesetzt werden. 
Ausgenommen von dieser Begünstigung 
sind wesentlich beteiligte Gesellschaf-

2020 kann jeder einen Auszug aus dem 
Register der wirtschaftlichen Eigentümer 
(WiEReG) anfordern. Zudem gilt dann die 
jährliche Pflicht zur Überprüfung der wirt-
schaftlichen Eigentümer.

Das WiEReG erfuhr einige Änderungen, 
die im Jahr 2020 in Kraft treten werden:

1. Jeder kann dann einen (kostenpflich-
tigen) Auszug aus dem Register der 
wirtschaftlichen Eigentümer anfordern. 
Bei Einführung dieses Registers war 
die Einsichtnahme zunächst Behörden 
und bestimmten Personengruppen bei 
berechtigtem Interesse vorbehalten. 

2. Zukünftig sieht das WiEReG auch eine 
jährliche Meldepflicht vor – auch wenn 
die wirtschaftlichen Eigentümer unver-
ändert bleiben. 

3. Weiters können dann die für die Fest-
stellung und Überprüfung der wirt-
schaftlichen Eigentümer erforderlichen 
Dokumente (Compliance-Package) im 
Register der wirtschaftlichen Eigentü-
mer abgespeichert werden.

Am 15.1.2018 trat das WiEReG in Kraft, 
das bestimmte inländische Rechtsträger 
zur Feststellung, Überprüfung und Mel-
dung ihrer wirtschaftlichen Eigentümer 

ter, Aufsichtsräte und Stiftungsvorstän-
de. Die Basispauschalierung mit 12 %  
bzw. 6 % Ausgabenpauschale bleibt als 
weitere Pauschalierungsmöglichkeit 
ebenso bestehen wie die Branchenpau-
schalierungen. 

2. Kleinunternehmergrenze
in der Umsatzsteuer

Kleinunternehmer, deren Umsätze un-
ter EUR 30.000,00 liegen, sind von der 
Umsatzsteuer befreit. Diese Grenze wird 
ab 2020 auf EUR 35.000,00 angehoben. 
Alle übrigen Regelungen bleiben beste-
hen, insbesondere auch die Möglichkeit, 
auf die Befreiung zu verzichten.

3. GWG-Sofortabschreibung:
Grenze EUR 800,00 statt 
EUR 400,00

Abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anla-
gevermögens können steuerlich im Jahr 
der Anschaffung voll abgesetzt werden, 
wenn die Kosten dafür nicht mehr als 

an ein dafür beim Finanzministerium 
neu geschaffenes „Wirtschaftliche Ei-
gentümer Register“ verpflichtet.

Wirtschaftliche Eigentümer sind aus-
schließlich natürliche Personen, in de-
ren Eigentum oder unter deren Kontrolle 
ein Rechtsträger im Wege eines aus-
reichenden Anteils am Kapital oder an 
den Stimmrechten oder durch sonstige 
Vereinbarungen letztlich steht. Rechts-
träger, die von der Meldepflicht nach 
dem WiEReG umfasst sind, sind unter 
anderem Offene Gesellschaften, Kom-
manditgesellschaften, Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung, Aktienge-
sellschaften, Privatstiftungen und neu 
auch Trusts, oder trustähnliche Verein-
barungen. 

Jährliche Überprüfung der
wirtschaftlichen Eigentümer

Das novellierte WiEReG sieht noch eine 
zumindest jährliche Überprüfung der 
wirtschaftlichen Eigentümer vor. Zu über-
prüfen ist, ob die an das Register gemel-
deten wirtschaftlichen Eigentümer noch 
aktuell sind oder ob sich beim Rechtsträ-
ger relevante Änderungen der Eigentums- 
und Kontrollstruktur ergeben haben.  

EUR 400,00 betragen. Dieser Wert wird 
ab dem Jahr 2020 verdoppelt, sodass ab 
nächstem Jahr Anschaffungen bis EUR 
800,00 sofort abgesetzt werden können.

4. E-Bikes und Sachbezug –
Klarstellung der Befreiung

Der geldwerte Vorteil für Elektro-Fahr-
zeuge, die der Arbeitgeber seinem Ar-
beitnehmer zur Verfügung stellt, be-
trägt Null, sodass kein Sachbezug zu 
versteuern ist.

Unklar war bislang, ob diese Begünsti-
gung auch für E-Bikes anzuwenden ist. 
Nun ist eine gesetzliche Klarstellung 
erfolgt, die den Finanzminister ermäch-
tigt, auch für E-Bikes die Begünstigung 
im Verordnungsweg umzusetzen.

>  Hinweis:

Weitere Informationen und Details fol-
gen in den nächsten Ausgaben.

Eine relevante Änderung würde etwa 
durch Kauf/Verkauf von Anteilen an ei-
nen Rechtsträger gegeben sein, wenn 
dadurch die 25 %-Anteilsgrenze einer na-
türlichen Person an diesem Rechtsträger 
über-/unterschritten wird.

Das WiEReG sieht bei nicht eingehal-
tenen Sorgfaltspflichten entsprechende 
Strafen vor. Somit sollte die jährliche 
Überprüfung der wirtschaftlichen Ei-
gentümer auch ausreichend dokumen-
tiert werden.

Das Finanzministerium empfiehlt hier-
zu, selbst in jenen Fällen, in denen die 
an das Register gemeldeten wirtschaft-
lichen Eigentümer noch aktuell sind, 
die ursprüngliche Meldung in unverän-
derter Form „neu“ hochzuladen.

>  Fazit:

Hat sich der wirtschaftliche Eigentümer 
geändert, ist eine Meldung binnen vier 
Wochen ab Kenntnis der Änderung ab-
zugeben. Eine solche Kenntnis kann sich 
durch die Anwendung der jährlichen 
Sorgfaltspflichten des Rechtsträgers oder 
durch eine Information des wirtschaftli-
chen Eigentümers ergeben. Gerne führen 
wir diese Meldungen für Sie durch.
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Nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofs 
(VwGH) ist für jedes Mietobjekt gesondert 
zu untersuchen, ob es eine Einkunftsquel-
le bildet. Dies gilt etwa für verschiedene, 
wenn auch im selben Haus gelegene Ei-
gentumswohnungen, wenn diese an un-
terschiedliche Personen vermietet sind.

Tätigkeiten eines Steuerpflichtigen, die 
kein Streben nach Erzielung eines Ge-
samtgewinns erkennen lassen, sind aus 
ertragsteuerlicher Sicht unbeachtlich 
und fallen unter den Begriff der soge-
nannten „Liebhaberei“. Das bedeutet, 
dass etwaige Verluste aus der Tätigkeit 
steuerlich nicht verwertet werden kön-
nen. Etwaige Zufallsgewinne sind hinge-
gen auch nicht steuerpflichtig.

Bei der Vermietung von Grundstücken 
ist im Hinblick auf die Liebhaberei-Be-
urteilung zwischen der „kleinen“ und 
„großen“ Vermietung zu unterscheiden.

Kleine Vermietung
Bei der sogenannten „kleinen Vermie-
tung“ entstehen Verluste etwa aus der 
Bewirtschaftung von Ein- und Zweifami-
lienhäusern, Eigentumswohnungen oder 
von einzelnen Appartements. In diesen 
Fällen wird von der Finanzverwaltung 
das Vorliegen einer Liebhaberei-Tätigkeit 

Seit 1.9.2019 haben Arbeitnehmer bei 
Katastropheneinsätzen unter bestimm-
ten Voraussetzungen einen Anspruch auf 
Fortzahlung ihres Entgelts. Arbeitgeber 
erhalten dafür eine Entschädigung vom 
Katastrophenfonds.

Arbeitnehmer haben seit 1.9.2019 einen 
Rechtsanspruch auf Fortzahlung des 
Entgelts, wenn

•  sie wegen eines Einsatzes als freiwilli-
ges Mitglied einer Katastrophenhilfsor-
ganisation, eines Rettungsdienstes oder 
einer freiwilligen Feuerwehr 

•  bei einem Großschadensereignis oder als 
Mitglied eines Bergrettungsdienstes an 
der Dienstleistung verhindert sind und 

•  wenn das Ausmaß und die Lage der 
Dienstfreistellung mit dem Arbeitgeber 
vereinbart sind.

widerlegbar vermutet. Verluste aus der-
artigen Vermietungstätigkeiten dürfen 
daher nicht mit anderen Einkünften aus-
geglichen werden; etwaige Gewinne sind 
im Gegenzug nicht steuerpflichtig.

Die Liebhabereivermutung kann aller-
dings widerlegt werden, wenn mittels 
Prognoserechnung dargelegt wird, dass 
innerhalb eines Zeitraums von 20 Jah-
ren ab Beginn der entgeltlichen Überlas-
sung, höchstens 23 Jahre ab dem erst-
maligen Anfallen von Aufwendungen 
(Ausgaben) ein Gesamtüberschuss der 
Einnahmen über die Werbungskosten 
erzielt werden kann. Gelingt der Nach-
weis eines positiven Gesamtüberschus-
ses, so wird die Vermietungstätigkeit 
steuerlich anerkannt (Verwertung von 
Verlusten, steuerpflichtige Gewinne).

Große Vermietung
Davon zu unterscheiden ist die Vermie-
tung von Gebäuden, wenn die Tätigkeit 
keine „kleine Vermietung“ darstellt (sog. 
„große Vermietung“). In diesen Fällen 
liegt eine steuerlich anerkannte Ein-
kunftsquelle – wodurch Verluste verwer-
tet werden können, Gewinne hingegen 
steuerpflichtig sind – dann vor, wenn 
ein Gesamtgewinn oder Gesamtüber-

Arbeitgeber kann Zustimmung 
verweigern

Ein Großschadensereignis ist eine Scha-
denslage, bei der während eines durch-
gehenden Zeitraumes von zumindest 
acht Stunden insgesamt mehr als 100 
Personen notwendig im Einsatz sind. 
Für den Einsatz bei Bergrettungsdiens-
ten muss kein Großschadensereignis 
vorliegen, um einen Anspruch auf Fort-
zahlung des Entgelts zu haben.

Weitere Voraussetzung für die Entgelt-
fortzahlung ist die Vereinbarung mit 
dem Arbeitgeber über Ausmaß und Lage 
der Dienstfreistellung. Somit besteht für 
Arbeitgeber die Möglichkeit – etwa auf-
grund der Urlaubszeit, zahlreichen Kran-
kenständen oder hohem Auftragsvolu-
men – ihre Zustimmung zu verweigern.

Stimmt der Arbeitgeber zu, so gebührt 
ihm für die gewährten Entgeltfortzah-
lungen eine Prämie aus dem Katastro-
phenfonds über pauschal EUR 200,00 
pro im Einsatz befindlichen Arbeitneh-
mer und Tag. Es ist darauf zu achten, 
dass dem Arbeitgeber nur Ersatz im be-
schriebenen Ausmaß zusteht, wenn

•  ein Großschadensereignis im Dienste 
einer anerkannten Einsatzorganisation 
vorliegt oder 

•  ein Bergrettungseinsatz vorliegt, bei 
dem der Arbeitnehmer zumindest acht 
Stunden durchgehend eingesetzt war.

>  Fazit:

In der Praxis ist es sinnvoll, die notwendige 
Vorgehensweise im Katastrophenfall indi-
viduell  zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer bereits im Vorfeld abzusprechen.

schuss innerhalb eines Zeitraumes von 
25 Jahren ab Beginn der entgeltlichen 
Überlassung, höchstens 28 Jahre ab 
dem erstmaligen Anfallen von Aufwen-
dungen (Ausgaben) erwirtschaftet wird, 
wobei dies wiederum im Rahmen einer 
Prognoserechnung darzustellen ist.

Nach Ansicht des VwGH ist bei Bestand-
objekten für jedes Mietobjekt gesondert 
zu untersuchen, ob es eine Einkunfts-
quelle bildet. Dies gilt insbesondere 
für verschiedene, wenn auch im selben 
Haus gelegene Eigentumswohnungen, 
wenn diese an unterschiedliche Per-
sonen vermietet sind. Werden hingegen 
mehrere Eigentumswohnungen, die sich 
alle in demselben Gebäude befinden, 
von einem Vermieter an dieselbe Per-
son vermietet, sind diese Wohnungen 
als einheitliches Beurteilungsobjekt da-
rauf hin zu untersuchen, ob aus deren 
Vermietung ein Gesamtüberschuss zu 
erwarten ist oder nicht.

>  Fazit:

Ist die Anschaffung einer oder mehrerer 
„Vorsorgewohnungen“ geplant, emp-
fiehlt es sich, den Wohnungskauf nicht 
nur aus ertragsteuerlicher Sicht, sondern 
auch aus umsatzsteuerlicher Sicht zu be-
leuchten und im Vorfeld eine fundierte 
steuerliche Prüfung samt Erstellung ei-
ner Prognoserechnung vorzunehmen 
und gegebenenfalls Gestaltungsmög-
lichkeiten auszuschöpfen. Wir unterstüt-
zen und beraten Sie dabei gerne!

VWGH-URTEIL ZU LIEBHABEREI UND VERMIETUNG

ENTGELTFORTZAHLUNG FÜR EINSATZKRÄFTE IM KATASTROPHENFALL

Im Wandel der Zeit gut beraten.



Rechnungslegungspflichtige Unternehmen  
oder Unternehmen, die freiwillig Bücher 
führen, müssen jährlich eine Inventur 
durchführen. Inventur ist die Tätigkeit der 
körperlichen Bestandsaufnahme aller Ver-
mögensgegenstände und Schulden durch 
Zählen, Messen, Wiegen zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt in einem Unternehmen.

Die Inventur stellt eine Kontrollmöglich-
keit dar, womit die tatsächlich vorhan-
denen Bestände mit den sich aus den Bü-
chern ergebenden Beständen verglichen 
werden können. Somit können Verluste, 
die etwa durch Diebstahl oder Schwund 
entstanden sind, aufgedeckt werden. 
Weiters stellt die Inventur einen Bestand-
teil des Jahresabschlusses dar und beein-
flusst somit das Betriebsergebnis.

Rechnungslegungspflichtige
Unternehmen

Als rechnungslegungspflichtige Unter-
nehmen gelten etwa Kapitalgesellschaf-
ten (GmbH, AG) oder auch Einzelunter-
nehmen und Personengesellschaften 
(OG, KG), wenn diese die Umsatzschwel-
len (EUR 700.000,00 in zwei aufeinander 
folgenden Jahren oder EUR 1.000.000,00 
einmal) überschreiten. Ausgenommen 
davon sind freie Berufe (z. B. Anwälte, 
Ärzte) und Land- und Forstwirte, sofern 

sie nicht durch Ihre Rechtsform rech-
nungslegungspflichtig sind.

Die Inventur hat am Ende des letzten 
Arbeitstages im alten Wirtschaftsjahr 
oder zu Beginn des ersten Arbeitstages 
im neuen Wirtschaftsjahr zu erfolgen. 
Bei den meisten Unternehmen fällt 
das Ende des Geschäftsjahres auf den 
31.12., daher wird dieser oft als Tag der 
Inventur angesetzt. Es gibt jedoch noch 
weitere Inventurmethoden (z. B. Stich-
probeninventur, permanente Inventur), 
die sich im Zeitpunkt, zu dem die Be-
standsaufnahme durchzuführen ist, un-
terscheiden.

Ist die Buchhaltung anzupassen?

Für die Durchführung der Inventur sind 
die Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung einzuhalten. Darunter fällt ne-
ben der Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Inventur insbesondere der Grundsatz 
der Nachprüfbarkeit. Das bedeutet, dass 
die Inventurmaßnahmen so zu doku-
mentieren sind, dass sie ein Sachverstän-
diger ohne besondere Schwierigkeiten 
nachvollziehen kann. Weiters sollen Auf-
zeichnungen (etwa Zähllisten) nicht mit 
leicht entfernbaren Schreibmitteln erfol-
gen. Diese Aufzeichnungen der Inventur 
sind sieben Jahre aufzubewahren.

Weicht nun das Ergebnis der Inventur – 
etwa aufgrund gestohlener Waren – von 
den Büchern ab, ist die Buchhaltung an-
zupassen. Die Differenz fließt dabei in 
die Gewinn- und Verlustrechnung ein 
und spiegelt sich in der Bilanz wider.

Schätzung durch die Finanz

Führt ein Inventurfehler zu einem nicht 
unwesentlichen formellen oder sach-
lichen Mangel, ist die Finanz zur Schät-
zung verpflichtet.

Als wesentliche Mängel können unter 
anderem das Fehlen von Inventurlisten, 
unvollständige oder unrichtige Aufnah-
men der Bestände oder das Fehlen von 
für die Inventur unerlässlichen Grund-
aufzeichnungen (Schmierzettel, elektro-
nische Warenwirtschaftssysteme etc.) 
angesehen werden.

>  Fazit:

Das Ergebnis der Inventur kann in der 
Praxis bei einer Überprüfung der Fi-
nanzverwaltung des Öfteren zum Streit-
punkt werden. Dadurch sind die korrekte 
Durchführung sowie die Dokumentation 
der Inventur enorm wichtig. Eine Inven-
tur ist zeitaufwendig und arbeitsintensiv. 
Somit sind eine gute Planung und eine 
strukturierte Durchführung wertvoll.

INVENTURERSTELLUNG RICHTIG GEMACHT

www.eca.at  –  Über 20 Standorte vom Bodensee bis zum Neusiedlersee.
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Den ECA Monat finden Sie auch online auf unserer
Homepage und Beiträge zu weiteren Themen auf
unserer facebook-Seite /ECA.Beratergruppe
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